


Die Mietwerte beziehen sich auf Wohnflächen, die 
nach der „Verordnung zur Berechnung der Wohnflä-
che, über die Aufstellung von Betriebskosten und 
zur Änderung anderer Verordnungen“ vom 
25.11.2003 (BGBl. I S. 2346 ff) ermittelt wurden. 

2.1 Definition der Standardwohnungen 

Die in der Tabelle angegebenen Mietwerte gelten für 
abgeschlossene Wohnungen der entsprechenden 
Gruppe mit zeitgemäßer Beheizung, Bad/WC mit 
folgenden Merkmalen: 

� Wohnungen in mittlerer Wohnlage 
� Fenster mit Isolierverglasung 
� in den Baujahrsgruppen I und II ohne Balkon, in 

den Baujahrsgruppen III und IV mit Balkon 
� Warmwasserversorgung dezentral über nicht 

elektronische Durchlauferhitzer/Boiler 
� mittlere Sanitärausstattung (Standardausfüh-

rung, Badewanne oder Dusche, Wandfliesen) 
� einfacher bis mittlerer Gebäudezustand (z. B.: 

Fassaden mit Putz und Farbanstrich, älterem 
Klinker oder Kunstschiefer in ungepfleg-
tem/schadhaften bis normalem Unterhaltungs-
zustand)

� einfache bis mittlere Wohnungsausstattung  
(z. B.: ohne Bodenbeläge, Holzdielen, Laminat 
oder PVC- Teppichböden, Elektroausstattung in 
geringerem bis ausreichendem Umfang) 

Bei größeren Balkonen/Dachterrassen (größer als 
10 m²) ist ein gesonderter Zuschlag angemessen. 

Unter zeitgemäßer Heizung sind alle Heizungsarten 
zu verstehen, bei denen die Wärme oder Energie-
versorgung von einer zentralen Stelle aus erfolgt. 
Neben den üblichen Zentralheizungen gehören hier-
zu auch Etagenheizungen und Elektrospeicheröfen 
(keine Heizlüfter). 

Unter mittlerer Sanitärausstattung ist ein Badezim-
mer zu verstehen, in dem neben der Einrichtung 
(Badewanne oder Dusche, Waschbecken, ggf. WC) 
genügend Raum zum An- und Auskleiden vorhan-
den ist.

Der Erhaltungszustand der Wohnung und des Hau-
ses muss so beschaffen sein, dass er den 
Gebrauchswert des Mietobjektes nicht wesentlich 
beeinträchtigt und sich das Gebäude weitgehend in 
einem normalen Bau- und Unterhaltungszustand be-
findet.

3 Anwendung des Mietspiegels 

Zur Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete ist 
zunächst von dem Mittelwert in der entsprechenden 
Baujahrsgruppe in der Größenklasse auszugehen.

Die Mietwertspannen dienen zur Berücksichtigung 
von wertbeeinflussenden Zu-/Abschlagsmerkmalen, 
die im Folgenden nicht quantifiziert werden. Für die-
se Merkmale konnte keine statistische Auswertung 
erfolgen, da dafür keine oder nur in sehr geringem 

Umfang Daten vorlagen. Dabei handelt es sich unter 
anderem um folgende Merkmale: 

Zuschläge unter anderem für Einfamilienwohnge-
bäude, Appartement, alten-/behindertengerechte 
Ausstattung, außergewöhnlich gute Lage, Balko-
ne/Dachterrassen größer 10 m², Garten zur alleini-
gen Nutzung, besondere Gemeinschaftsräume wie 
Schwimmbad, Sauna, Hobbyraum etc. 

Abschläge unter anderem für Wohnungen ohne Bad 
und/oder Heizung, Toiletten außerhalb der Woh-
nungen, Wohnungen ohne Wohnungsabschluss, 
Dachgeschosswohnungen mit geringer Wärme-
dämmung, Untergeschosswohnungen, Wohnungen 
im Hinterhaus, fehlender Keller bzw. Nebenraum 
außerhalb der Wohnung, Elektrospeicheröfen, un-
günstige Grundrissgestaltung (gefangene Räume) 
ungünstigere Belichtung/Belüftungsverhältnisse 

Interpolationen (Berechnung von Zwischenwerten) 
zwischen den Baujahresgruppen sowie den Grö-
ßenklassen sind möglich.

3.1 Berücksichtigung der Wohnlage 

Die meisten Wohnungen innerhalb des Stadtgebie-
tes befinden sich in einer mittleren Wohnlage. Ab-
weichungen von der mittleren Wohnlage z.B. bei gu-
ten oder einfachen Wohnlagen können durch Zu- 
bzw. Abschläge berücksichtigt werden. Dabei ist zu 
beachten, dass die Übergänge fließend sind und 
Wohnungen somit auch als in „mittlerer bis guter“ 
bzw. „einfacher bis mittlerer“ Wohnlage gelegen be-
urteilt werden können. 

Einfache Wohnlage:
In einfachen Wohnlagen ist eine überdurchschnittli-
che Verkehrsbelästigung oder eine Beeinträchtigung 
durch Gewerbe-/Industriebetriebe gegeben. Außer-
dem wirkt sich ein ungünstiges Wohnumfeld mit we-
nig Grün- und Freiflächen nachteilig aus. Dabei 
müssen jedoch nicht alle Merkmale zutreffen. 

Abschlag bis zu 0,12 €/m² 

Mittlere Wohnlage:
Solche Wohngebiete sind zumeist zusammenhän-
gend bebaut und weisen keine außergewöhnlichen 
Beeinträchtigungen durch Lärm oder Geruch auf. 
Bei stärkerer Verkehrsbelästigung muss dieser 
Nachteil entsprechend ausgeglichen werden (gutes 
Wohnumfeld, zentrale Lage...). 

Gute Wohnlage:
Gute Wohnlagen befinden sich bei gutem Wohnum-
feld entweder in vergleichsweise ruhigen Wohnge-
bieten in zentraler Lage oder in weniger zentralen 
Lagen bei guter Verkehrsanbindung und Zuordnung 
zu Grün- und Erholungsflächen. 

Zuschlag bis zu 0,19 €/m² 



3.2 Zu- und Abschläge für Wohnungs- und Gebäu-
demerkmale

Auf der Grundlage der Datenerhebung wurden für 
folgende Merkmale Zu-/Abschläge ausgewertet und 
statistisch berechnet. Hierbei wurden folgende 
durchschnittliche Werte ermittelt. Sofern ein Merkmal 
nur zum Teil zutrifft oder unterdurchschnittlich aus-
geprägt ist, sind entsprechende Teilbeträge in An-
satz zu bringen. In begründeten Ausnahmefällen 
sind auch Erhöhungen zulässig. 

Wohnungen ohne Isoliervergla-
sung

0,26 €/m²

einfache Sanitärausstattung
z. B. bei Badezimmern mit
Badewanne oder Dusche, veral-
tete Sanitärausstattung, nur 
teilweise einfachere Fliesen an 
den Wänden in Bädern

0,31 €/m²

3.3 Energetische Modernisierung  

Auf der Grundlage der zur Verfügung stehenden Da-
ten wurden für Gebäude, die vor 1995 errichtet wur-
den durchschnittlich folgende Zu- und Abschläge 
ermittelt:

Zuschläge:
Wohnungen mit Balkon
(Baujahrsgruppen I und II) 

0,36 €/m²

zentrale Warmwasserbereitung/ 
elektronische Durchlauferhitzer

0,32 €/m²

gehobener Gebäudezustand
z. B. bei gepflegter Fassade mit 
Klinker, Schiefer, restaurierter 
Stuck-/Ornamentputzfassade,
repräsentativem Treppenhaus 
mit hochwertigem Bodenbelag 
(Marmor o. ä.), hochwertigen 
Wandbekleidungen

0,25 €/m²

gehobene Wohnungs-
ausstattung
z. B. bei Parkett, Fliesen, Na-
tursteinböden, Teppichböden 
hoher Qualität, Elektroausstat-
tung in zeitgemäßer Ausführung 
und überdurchschnittlichem 
Umfang, hochwertigen Türen 

0,52 €/m²

gehobene Sanitärausstattung
z. B. bei Badezimmern mit
Badewanne und Dusche, Gäs-
te-WC, anspruchsvolle Ausfüh-
rung, hochwertige Fliesen bzw. 
Natursteinplatten an den Wän-
den in Bädern und/oder Küchen 

0,52 €/m²

Abschläge:
Wohnungen ohne Balkon
(Baujahrsgruppen III und IV) 

0,36 €/m²

Abschlag
bei Heizungsanlagen (Heizkes-
sel/Heiztechnik) die vor 1987 
eingebaut wurden
(Gilt nicht für Sammelheizungen 
mit Fernwärmeanschluss.) 

0,13 €/m²

Zuschlag
bei Dämmung des Daches bzw. 
der obersten Geschossdecke 
und /oder der Außenwände im 
Jahr 2000 oder später 

0,27 €/m²

4 Sonstiges 

Der ermittelte Mietwert kann nach Berücksichtigung 
der vorgenannten Zu-/Abschlagstabellen außerhalb 
der jeweiligen Mietwertspanne liegen.

Angaben über Mieten für Wohnungen in Gebäuden 
die nach 2000 errichtet wurden, lagen nur in gerin-
gerem Umfang vor. Daher können dafür in der Ta-
belle keine Werte angegeben werden. Die Miete in 
Gebäuden, die nach 2000 errichtet wurden, liegt in 
mittleren Wohnlagen je nach Baujahr, Größe und 
Ausstattung im Bereich von 6,50 €/m² bis 8,-- €/m². 
Diese Angabe gehört nicht zum qualifizierten Teil 
des Mietspiegels, da hierfür nicht ausreichend rele-
vante Daten vorlagen. 

GE-WO
Gemeinnütziger Wohnungsbau eG 
Bergstr. 40 – 42, 46117 Oberhausen 
Tel.: 0208 8993-0, Fax: 0208 8993280 
www.ge-wo.de 
E-Mail: info@ge-wo.de 

Heimbau Gemeinnützige 
Wohnungsbaugenossenschaft eG 
Teutoburger Str.  8, 46145 Oberhausen 
Tel.: 0208 669556, Fax: 0208 631615 
www.heimbau-oberhausen.de,  
E-Mail: info@heimbau-oberhausen.de 

Gemeinnützige Postbaugenossenschaft 
Oberhausen eG 
Lothringer Str. 184, 46045 Oberhausen 
Tel.: 0208 209270, Fax: 0208 204232 
www.postbauoberhausen.de 
E-Mail: info@postbau-oberhausen.de 

Sterkrader Wohnungsgenossenschaft
Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft  
Oberhausen-Sterkrade eG 
Kleine Eichelkampstr. 1, 46145 Oberhausen 
Tel.: 0208 69005-0, Fax: 0208 6900510 
www.sterkrader.de, 
E-Mail: info@sterkrader.de 

Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft 
Oberhausen eG 
Seilerstr. 124, 46047 Oberhausen 
Tel.: 0208 99868-0, Fax: 0208 9986817 
www.wgoberhausen.de, 
E-Mail: info@wgoberhausen.de 




